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Fehlende Übergangsmechanismen, unzureichende Hilfe-Koordination, mangelnde 
Beratungsstrukturen und nicht aufeinander abgestimmte Gesetze sowie Behördenpraxis sorgen 
hier für Perspektivlosigkeit: „Für meine Freunde ist der 18. Geburtstag ein Freudentag. Ich habe 
große Angst davor 18 zu werden. Durch die Jugendhilfe bin ich dabei meine Ziele im Leben zu 
erreichen und plötzlich soll damit Schluss sein.“ sagt ein Jugendlicher der Initiative Jugendliche 
ohne Grenzen (JoG) befragt zu seinem bevorstehenden „Geburtstag.“ Belastend hinzu kommt die 
Angst vor Abschiebung, denn bei geduldeten Jugendlichen endet mit dem 18. Geburtstag der 
Schutz vor der Abschiebung.   
 
Die Jugendhilfe ist deshalb in besonderem Maße gefordert, damit die erforderliche Unterstützung 
gewährt wird und der Übergang in die vorgesehenen Unterstützungssysteme gelingen kann. Sie 
darf aber mit dieser Aufgabe nicht alleine gelassen werden. Auch die Träger von Sozialhilfe und 
Jobcenter müssen endlich Verantwortung für die jungen Menschen übernehmen. Dafür ist 
allerdings zentral, dass Politik zu den jungen Menschen sowie zu ihrer Integration in die deutsche 
Gesellschaft auch tatsächlich steht und ihnen (Aus)Bildung und Perspektivschaffung ermöglicht, 
statt diese durch fortwährende gesetzliche Verschärfungen zu torpedieren und zu verhindern.  
 
„Bildungserfolge, Integration und Erfolge der Jugendhilfe dürfen an der Schwelle zur Volljährigkeit 
nicht riskiert werden“, erklärt Nerea González Méndez de Vigo vom Bundesfachverband umF. 
„Geschaffene Perspektiven müssen aufrechterhalten und verfolgt werden können, wenn 
Integration gelingen soll. Das Primat der Kinder- und Jugendhilfe muss nachhaltig umgesetzt 
werden. Gerade junge volljährige Geflüchtete benötigen vielfältige Unterstützung, um ihre Zukunft 
in die Hand nehmen zu können.“ 
 
„Bildungsbiografien dürfen nicht mit der Volljährigkeit unterbrochen werden“, so Marc Millies vom 
Flüchtlingsrat Bremen. „Um den Übergang ins Berufsleben zu ermöglichen, braucht es in Bremen 
ein erweitertes Schulbesuchsrecht bis zum Alter von 25 Jahren.  
Ferner braucht es eine aufenthaltsrechtliche Sicherheit für diese Zeit und die Übergänge 
intensiver begleitet und unterstützt werden.“ 
 
 
Ansprechperson: 
 
Marc Millies | Flüchtlingsrat Bremen | millies@fluechtlingsrat-bremen.de |Tel: 0421 4166 1218 
 
 
Nerea González Méndez de Vigo | Bundesfachverband umF e.V.|n.gonzalez@b-umf.de | 
Tel: 030 820 97430 
 


